………………………….

………………………….

………………………….

(Nachname, Vorname, Abteilung)

………………., den.....................................

Sehr geehrte …………………………………………………!

Bereitschaftsdienst zählt zur Arbeitszeit. Ich nehme an Bereitschaftsdiensten teil, die über die Nacht gehen. Sie umfassen darum jeweils 7 Stunden Nachtarbeit. 

Ich bin also Nachtarbeitnehmer/in im Sinne von §2 (5) ArbZG. Denn ich habe normalerweise auf Grund meiner Arbeitszeitgestaltung diese Bereitschaftsdienste mit Nachtarbeit in Wechselschicht (zu wechselnden Zeiten) zu leisten.
Es bestehen keine tariflichen Ausgleichsregelungen. Als Ausgleich für die während der Nachtzeit geleisteten Arbeitsstunden ist mir eine angemessene Zahl bezahlter freier Tage zu gewähren oder ein angemessener Zuschlag auf das mir hierfür zustehende Bruttoarbeitsentgelt – so sieht es §6 (5) ArbZG vor. 
Sie haben bislang ihre Wahl nicht getroffen. 

Darum mache ich hiermit meinen Anspruch geltend auf je 1 Ausgleichstag je 10 Bereitschaftsdienste. Die monatlichen Ausdrucke meiner Arbeitsdokumentation in der Anlage belegen die insgesamt 
…………. Bereitschaftsdienste. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang meines Anspruchs und teilen Sie mir mit, wann Sie mich für 

…………… Arbeitstage von der Arbeit freistellen.

Mit freundlichem Gruß

…………………………………
ArbZG 

§2 (5) Nachtarbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitnehmer, die

1. auf Grund ihrer Arbeitszeitgestaltung normalerweise Nachtarbeit in Wechselschicht zu leisten haben oder

2. Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leisten.
§6 (5) Soweit keine tarifvertraglichen Ausgleichsregelungen bestehen, hat der Arbeitgeber dem Nachtarbeitnehmer für die während der Nachtzeit geleisteten Arbeitsstunden eine angemessene Zahl bezahlter freier Tage oder einen angemessenen Zuschlag auf das ihm hierfür zustehende Bruttoarbeitsentgelt zu gewähren.
